
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Mag. Kaniak 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Evaluierung der Aufsichtsratvergütungen im Bereich jener Unternehmen, in 
denen die jeweiligen Bundesministerien Eigentümerrechte der Republik ausüben 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 21: Bericht des Finanzausschusses über die 

Regierungsvorlage (626 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 

2012 geändert wird (645 d.B.), in der 86. Sitzung des Nationalrates am 3. Juli 2019 

Die mit der Novelle des Transparenzdatenbankgesetzes verfolgten Intentionen 

zielen unter anderem darauf ab, die Kontrolle und Effizienz des Ressourcen

einsatzes sowie die Transparenz weiter zu erhöhen. 

Die Sicherung der Tragfähigkeit und der Qualität der öffentlichen Finanzen ist eine 

zentrale Herausforderung für die Finanz- und Haushaltspolitik. 

Ebenso von öffentlichem Interesse - insbesondere im Sinne der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit in Staatsunternehmen - ist die Transparenz hinsichtlich der 

Vergütungen für die entsprechenden Aufsichtsratsmandate. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, die Finanzprokuratur mit der 
Evaluierung und Prüfung der Entwicklung der Höhe der Aufsichtsratvergütungen -
insbesondere unter dem Aspekt der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - seit 1. 
Jänner 2014 Im Bereich jener Unternehmen, In denen das jeweilige 
Bundesministerium die Eigentümerrechte der Republi usübt, zu beauftragen. 

Dem Nationalrat ist über die Ergebnisse di ng bis zum 15. August 2019 
Bericht zu erstatten." 
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